
Das Thema Ausgleichsanspruch be-
schäftigt jeden Tankstellenpächter
früher oder später. Spätestens mit

der Beendigung seines Tankstellenvertra-
ges geht es um die „Abfertigung des Tank-
stellenpächters.” Beim Thema Ausgleichs-
anspruch treten immer wieder die unter-
schiedlichsten Fragen auf.
Das neue Tankstellenportal liefert die Ant-
worten darauf. Unter der Website
www.tankstellenanwalt.at hat der öster-
reichweit tätige Rechtsanwalt Dr. Clemens
Pichler erstmals ein Online-Portal geschaf-
fen, bei dem jeder Pächter seinen Aus-
gleichsanspruch gegenüber seinem Ver-
tragspartner online berechnen kann. Es
können dabei die unterschiedlichen Fakto-
ren für die Tankstelle – wie etwa die erhal-
tenen Provisionen oder Stammkundenan-
teil – selbst eingegeben werden. Auch kann
damit experimentiert werden, wie sich der

Ausgleichsanspruch bei Veränderung die-
ser Zahlen entsprechend verändert. Diese
Online-Berechnungsmöglichkeit besteht
nicht nur für den Treibstoff-Vertrieb, son-
dern auch für das Shop-Geschäft und auch
das Waschgeschäft. Wenngleich diese On-
line-Berechnung natürlich von einer konkre-
ten anwaltlichen Beratung flankiert werden
sollte, gibt sie doch einen ersten Anhalts-
punkt, in welcher Höhe mit einem Aus-
gleichsanspruch zu rechnen ist.
Auch wird darüber informiert, dass einem
Tankstellenpächter jedenfalls der Ab-
schluss einer Rechtsschutzversicherung
für die Geltendmachung seines Ausgleichs-
anspruches nahegelegt wird. Wenngleich
der Tankstellenanwalt Dr. Pichler sehr er-
folgreich zahlreiche Tankstellenprozesse
führt, rät er jedenfalls zum Abschluss einer
solchen Rechtsschutzversicherung. Dr. Cle-
mens Pichler: „Bei Tankstellenprozessen

geht es oft um hohe Geldbeträge. Zwar
müssen die Prozesskosten bei Prozessge-
winn von der Gegenseite übernommen
werden, im Vorfeld sind jedoch häufig er-
heblich Gerichts- und Sachverständigenko-
sten zu bevorschussen. Wir raten jedem
Pächter zu einem rechtzeitigen Abschluss
einer Rechtsschutzversicherung für den
Ausgleichsanspruch.” n

Neues
Tankstellenportal
Unter www.tankstellenanwalt.at sind Informationen für Tank-
stellenpächter zum Thema Ausgleichsanspruch abrufbar.
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